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Liebes Mitglied des Studierendenparlaments,

hiermit lade ich Dich zur 2. Sitzung des 64.Studierendenparlaments ein. Sie findet als ordentliche Sitzungam 19. Juli 2021 um 18.15 Uhr über Zoom unter der Leitungvon Luca Burg statt (Meeting-ID: 645 2713 7577, Kenncode:hurrastupa) statt.
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Satzung der Psychologists For Future (MS) 

 

§ 1 Name und Sitz 

Die Vereinigung von Mitgliedern der WWU führt den Namen Psychologists For Future (MS). Sie hat 
ihren Sitz in Münster. 

 

§ 2 Zweck der Vereinigung 

Zweck der Vereinigung sind: psychologisches und therapeutisches Fachwissen in Form von 
Workshops an Klimaaktivist*innen und klimainteressierte Personen weitervermitteln; das 
Fachwissen in Form von Öffentlichkeitsarbeit verbreiten (Social Media, Klimaschutzaktionen); der 
Einsatz für Klimaschutzbildung in der Uni und an Schulen. 

 

§ 3 Mitglieder 

Ordentliche Mitglieder der Vereinigung sind Mitglieder der WWU gem. § 9 Abs. 1 Hochschulgesetz 
(HG). Ehrenmitglieder, fördernde Mitglieder oder sonstige außerordentliche Mitglieder können auch 
Personen sein, die nicht Mitglieder der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster sind. 

 

§ 4 Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft 

Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein an den Vorstand zu richtender 
Aufnahmeantrag, in dem sich der Antragsteller zur Einhaltung der Satzungsbestimmungen 
verpflichtet. Die Mitgliedschaft in der Vereinigung endet durch 

1.) Austritt, 

2.) Ausschluss oder 

3.) Tod des Mitglieds. 

 

§ 5 Beiträge 

a) Die Vereinigung erhebt keine Beiträge. 

 

§ 6 Organe der Vereinigung 

Organe der Vereinigung sind: 

1.) der Vorstand, 

2.) die Mitgliederversammlung 

 

  



§ 7 Vorstand 

 (1) Der Vorstand vertritt die Vereinigung als gesetzlicher Vertreter nach außen. Er besteht aus dem 
Vorsitzenden und einem*r Beisitzer*in und wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer einer 
Amtsperiode gewählt. 

 (2) Die Amtsperiode des Vorstands endet durch die jederzeit mögliche Wahl eines neuen Vorstands 
durch Zweidrittel der anwesenden Mitglieder der Mitgliederversammlung. 

 (3) Beschlüsse trifft der Vorstand mit Stimmenmehrheit. 

 

§ 8 Mitgliederversammlung 

 (1) Die ordentliche Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand einberufen. Sie findet 
mindestens einmal jährlich statt und wird zeitlich und örtlich durch die Mitgliedermehrheit 
festgelegt. Die ordentlichen Mitglieder der Vereinigung sind unter Bekanntgabe der Tagesordnung 
mindestens einen Tag vor dem Tag der Mitgliederversammlung schriftlich einzuladen. 

 (2) Der Vorstand kann im Interesse der Vereinigung eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
einberufen. Er ist hierzu verpflichtet, wenn ein Viertel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe 
des Zwecks und der Gründe verlangt. In diesem Fall sind die Mitglieder unter Bekanntgabe der 
Tagesordnung mindestens einen Tag vor dem Tag der außerordentlichen Mitgliederversammlung 
schriftlich einzuladen. 

 

§ 9 Aufgaben der Mitgliederversammlung 

Die Angelegenheiten der Vereinigung werden, soweit sie nicht vom Vorstand zu besorgen sind, durch 
Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung geregelt. 

Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 

1.) Wahl des Vorstands, 

2.) Beschlussfassung über Satzungsänderungen, 

3.) Beschlussfassung über Anträge des Vorstands und der Mitglieder, 

4.) Beschlussfassung über die Gründung von Ausschüssen und deren Kompetenzen, 

5.) Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern, 

6.) Beschlussfassung über die Auflösung der Vereinigung, 

7.) Beschlussfassung über externe Anfragen anderer Organisationen und Gruppen. 

 

§ 10 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend sind. 
Wird wegen Beschlussunfähigkeit zum selben Tagesordnungspunkt ein zweites Mal eingeladen, so ist 
die Mitgliederversammlung unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

(2) Jedes ordentliche Mitglied der Vereinigung ist antragsberechtigt. Jedes in der 
Mitgliederversammlung anwesende ordentliche Mitglied ist stimmberechtigt und hat eine Stimme. 

























Dringlichkeitsantrag auf Änderung 

des Protokolls der 8. Sitzung des 63. 

Studierendenparlamentes 

 

Liebe Abgeordnete,  

 

ich beantrage die Änderung des Protokolls der 8. Sitzung des 63. Studierendenparlamen-

tes in folgender Weise:  

 

In Z. 502f.: Matthias Küntzel ist in den letzten Jahren vermehrt durch antimuslimischen Ras-

sismus […] aufgefallen. 

Schwärze in diesem Satz: antimuslimischen Rassismus  

Schwärze außerdem in Z. 516f.: […] und befürchten, dass im geplanten Vortrag anti-

muslimischer Rassismus reproduziert wird. 

 

Begründung 

Nach den üblen Verleumdungen, denen Herr Küntzel durch die Abgeordnete des SDS, 

Louisa Jechel, in der 8. Sitzung des 63. Studierendenparlamentes ausgesetzt war, hat er 

eine Unterlassungserklärung eben dieser erwirkt, in welcher sie sich verpflichtet, Herrn 

Küntzel nicht mehr als Rassist zu verunglimpfen. Diese Tatsache war dem Präsidium des 

63. Studierendenparlamentes bekannt. Die Unterlassungserklärung von Frau Jechel be-

deutet auch, dass sie Sorge zu tragen hat, dass die beanstandeten Äußerungen nicht wei-

terverbreitet werden. Die Verbreitung der Äußerungen findet jedoch durch die Website 

des Studierendenparlamentes und das dort hinterlegte Protokoll weiterhin statt. Das Prä-

sidium des 63. Studierendenparlamentes ist der Aufforderung von Frau Jechel ebenso wie 

der folgenden Aufforderung ihres Anwaltes, die entsprechenden Zeilen im Protokoll zu 

schwärzen, nicht nachgekommen, und hat darauf verwiesen, das Protokoll müsse durch 

einen entsprechenden Antrag geändert werden – einen solchen Antrag haben jedoch we-

der Frau Jechel noch das Präsidium des 63. Studierendenparlamentes gestellt.   



Es ist allerdings Herrn Küntzels Recht, nicht öffentlich als Rassist diffamiert zu werden – 

eine Tatsache, die auch Frau Jechel und der SDS eingeräumt haben. Das Persönlichkeits-

recht von Herrn Küntzel wird durch die Schmähungen verletzt, ebenso liegt eine Vermö-

gensschädigung vor, da die Aussagen von Frau Jechel darauf abzielen, zukünftige Vorträge 

von Herrn Küntzel zu verhindern. Die entsprechenden Stellen im Protokoll müssen daher 

geschwärzt werden, wenn sich das Präsidium des Studierendenparlamentes nicht straf-

bar machen möchte. Auch drohen der Studierendenschaft Schadenersatzansprüche sowie 

eine gerichtliche Auseinandersetzung inklusive der entsprechenden Kosten.  

Es sei darauf hingewiesen, dass auch die übrigen Aussagen von Frau Jechel in ihrem Än-

derungsantrag unbelegte Unterstellungen sind, die Herr Küntzel ebenso wie ich als Steller 

des damaligen Finanzantrages entschieden zurückweisen. Z. B. entspricht die Behauptung 

von Frau Jechel, Herr Küntzel habe auf der „Achse des Guten“ veröffentlicht, nicht der 

Wahrheit. Da es in der Unterlassungserklärung jedoch nur um die Diffamierung als „Ras-

sist“ geht, beantrage ich nur die Schwärzung der entsprechenden Passagen. 

 

Begründung der Dringlichkeit 

Die Persönlichkeitsrechtsverletzung ebenso wie die Vermögensschädigung müssen 

schnellstmöglich beendet werden – dies ist das Recht von Herrn Küntzel. Außerdem sollte 

die Verfasste Studierendenschaft der Universität Münster sich verpflichtet fühlen, Hass 

im Netz entschieden und schnell zu bekämpfen.  

Herrn Küntzels Anwalt hat in dessen Interesse das Studierendenparlament dazu aufge-

fordert, bis spätestens 21.07.2021 die seine Rechte verletzenden Inhalte zu löschen bzw. 

unkenntlich zu machen. Nach Ablauf dieser Frist drohen eine gerichtliche Auseinander-

setzung sowie eventuelle Schadenersatzforderungen. Dieser Antrag muss daher auf der 

Sitzung am 19.07.2021 behandelt werden, falls einer weiteren finanziellen Belastung der 

Studierendenschaft vorgebeugt werden soll.    

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Jonas Landwehr für die Kritische Linke 






